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Text 

Anlage 

Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung 
 

A) Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 

 1. Der Geschäftsbereich der Landesamtsdirektion mit Ausnahme der Landeshauptmannstellvertreter 
Mag. Schickhofer und Landesrat Mag. Drexler zugewiesenen Angelegenheiten. 

 2. Der Geschäftsbereich der Abteilung Organisation und Informationstechnik. Förderungswesen: 
allgemeine Angelegenheiten, Förderungscontrolling jedoch als Hauptreferent im Korreferat mit 
Landeshauptmannstellvertreter Mag. Schickhofer. 

 3. Der Geschäftsbereich der Abteilung Zentrale Dienste. 

 4. Der Geschäftsbereich der Abteilung Verfassung und Inneres. 

 5. Der Geschäftsbereich der Abteilung Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau mit Ausnahme 
der Landeshauptmannstellvertreter Mag. Schickhofer zugewiesenen Angelegenheiten.  
Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Finanzwesen sowie Voranschläge, Jahresrechnungen der 
Gemeinden, Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Gemeindeverbänden und deren 
Organe, soweit nicht andere Abteilungen im Rahmen ihres Geschäftsbereiches zuständig sind, 
Steuern, Abgaben, Gebühren, Umlagen und sonstige Abgabenangelegenheiten der Gemeinden, 
Finanzausgleich – Aufteilung der Ertragsanteile der Gemeinden, Vermögen, Darlehen und 
Schulden der Gemeinden und der Gemeindeverbände, Katastrophenschäden im Vermögen der 
Gemeinden sowie im Bereich des ländlichen Straßennetzes (Gemeindestraßen, öffentliche 
Interessentenwege und Privatwege): Zentralstelle, Sachverständigendienst, Förderung jedoch als 
Hauptreferent im Korreferat mit Landeshauptmannstellvertreter Mag. Schickhofer. 

 6. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Kultur, Europa, Außenbeziehungen die 
Angelegenheiten der Universalmuseum Joanneum GmbH, soweit sie die Steirischen 
Landesgedenkstätten betreffen, Angelegenheiten der Brauchtums- und Trachtenpflege, der 
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Denkmal- und Ortsbildpflege, Angelegenheiten der Volkskultur Steiermark GmbH, 
Angelegenheiten der steirischen Regionalmuseen, des Österreichischen Freilichtmuseums 
Stübing und des Vereins Steirische Eisenstraße, Angelegenheiten des steirischen Chorwesens, 
Angelegenheiten der Blasmusikkapellen und des Steirischen Blasmusikverbandes. 

 7. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Umwelt und Raumordnung die UVP-Verfahren nach 
dem Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit hinsichtlich jener Vorhaben, die 
in den Geschäftsbereich dieses Abschnitts fallen. 

B) Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer 

 1. Aus dem Geschäftsbereich der Landesamtsdirektion der Katastrophenschutz und die 
Landesverteidigung: Angelegenheiten des Katastrophenschutzes und der Katastrophenhilfe, der 
Einsatzorganisationen und der Katastrophenhilfsdienste, Katastrophenschutzgesetz, zivile und 
wirtschaftliche Landesverteidigung, Wehrgesetz, Feuerwehrwesen einschließlich 
Landesfeuerwehrgesetz, Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark, 
Landesfeuerwehrinspektorat, Angelegenheiten der Feuerpolizei einschließlich Feuerpolizeigesetz 
und Kehrordnung. Das Rettungs- und Notarztwesen, insbesondere Rettungsdienstgesetz sowie 
Hubschrauberrettungsdienst, Zentralstelle (Institut) für Notfall- und Katastrophenmedizin, die 
Organisation des Notarztwesens jedoch als Hauptreferent im Korreferat mit Landesrat Mag. 
Drexler. Führung der Landeswarnzentrale, Warn- und Alarmdienste, Angelegenheiten des 
Zivildienstes, Katastrophenfondsgesetz: Schäden am Landesvermögen. 

 2. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Organisation und Informationstechnik das 
Förderungswesen: allgemeine Angelegenheiten, Förderungscontrolling im Korreferat mit 
Landeshauptmann Schützenhöfer 

 3. Der Geschäftsbereich der Abteilung Finanzen. 

 4. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau jeweils 
für Gemeindeverbände mit überwiegend industrieller Struktur und Gemeinden mit SPÖ-
Bürgermeistern, Bedarfszuweisungen der Gemeinden und der Gemeindeverbände, 
Schulbaufonds (§39 Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz), Verwaltung des Landes- 
und Gemeindeanteiles, Feststellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden 
hinsichtlich des Sachaufwandes für Pflichtschulen. Für Gemeinden mit nicht SPÖ-
Bürgermeistern die Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Gemeinden und deren Organe, 
sonstige Aufsichtsmaßnahmen (Erledigungen von Beschwerden, Verordnungsprüfungen), soweit 
nicht andere Abteilungen im Rahmen ihres Geschäftsbereiches zuständig sind. Haushalts-, 
Kassen-, Rechnungs- und Finanzwesen sowie Voranschläge, Jahresrechnungen der Gemeinden, 
Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Gemeindeverbänden und deren Organe, soweit 
nicht andere Abteilungen im Rahmen ihres Geschäftsbereiches zuständig sind, Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Umlagen und sonstige Abgabenangelegenheiten der Gemeinden, Finanzausgleich – 
Aufteilung der Ertragsanteile der Gemeinden, Vermögen, Darlehen und Schulden der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände, Katastrophenschäden im Vermögen der Gemeinden sowie im 
Bereich des ländlichen Straßennetzes (Gemeindestraßen, öffentliche Interessentenwege und 
Privatwege): Zentralstelle, Sachverständigendienst, Förderung im Korreferat mit 
Landeshauptmann Schützenhöfer. 

 5. Der Geschäftsbereich der Abteilung Landes- und Regionalentwicklung. 

C) Landesrat Dr. Christian Buchmann 

 1. Der Geschäftsbereich der Abteilung Kultur, Europa, Außenbeziehungen mit Ausnahme der 
Landeshauptmann Schützenhöfer zugewiesenen Angelegenheiten. 

 2. Der Geschäftsbereich der Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Sport mit Ausnahme der Landesrat 
Mag. Leichtfried zugewiesenen Angelegenheiten. 

D) Landesrat Mag. Christopher Drexler 

 1. Aus dem Geschäftsbereich der Landesamtsdirektion die Organisation des Notarztwesens im 
Korreferat mit Landeshauptmannstellvertreter Mag. Schickhofer. 

 2. Der Geschäftsbereich der Abteilung Personal. 

 3. Der Geschäftsbereich der Abteilung Gesundheit, Pflege und Wissenschaft. Die Angelegenheiten 
des Steiermärkischen Sozialbetreuungsberufegesetzes für Berufe im Behinderten- und im 
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Kinder- und Jugendhilfebereich jedoch als Hauptreferent im Korreferat mit Landesrätin 
Mag.

a
 Kampus. 

 4. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Soziales die Angelegenheiten der 
Kostentragungsbestimmungen nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz im Korreferat mit 
Landesrätin Mag.

a
 Kampus. 

 5. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Umwelt und Raumordnung die UVP-Verfahren nach 
dem Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit hinsichtlich jener Vorhaben, die 
in den Geschäftsbereich dieses Abschnitts fallen. 

E) Landesrätin Mag.
a
 Doris Kampus 

 1. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Bildung und Gesellschaft die Integration, Diversitäts – 
Mainstreaming, Koordination der Umsetzung der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der 
Steiermark (strategisch und operativ). 

 2. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Gesundheit, Pflege und Wissenschaft die 
Angelegenheiten des Steiermärkischen Sozialbetreuungsberufegesetzes für Berufe im 
Behinderten- und im Kinder- und Jugendhilfebereich im Korreferat mit Landesrat Mag. Drexler. 

 3. Der Geschäftsbereich der Abteilung Soziales. Die Angelegenheiten der 
Kostentragungsbestimmungen nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz jedoch als 
Hauptreferentin im Korreferat mit Landesrat Mag. Drexler. 

F) Landesrätin Mag.
a
 Ursula Lackner 

 Der Geschäftsbereich der Abteilung Bildung und Gesellschaft mit Ausnahme der Landesrat 
 Seitinger und Landesrätin Mag.

a
 Kampus zugewiesenen Angelegenheiten. 

G) Landesrat Mag. Jörg Leichtfried 

 1. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Sport das Steiermärkische 
Landessportgesetz, Steiermärkisches Sportstättenschutzgesetz, Steiermärkisches Berg- und 
Schiführergesetz, Steiermärkisches Schischulgesetz: Rechtssachen und fachliche 
Angelegenheiten, Sportförderungen: fachliche Beurteilung und Abwicklung, Angelegenheiten 
der Landessportorganisation, Nordisches Ausbildungszentrum Eisenerz, Internationales 
Nordisches Leistungszentrum Ramsau am Dachstein, Aus- und Fortbildung im Bereich des 
Sports, Nationale Anti-Doping Agentur Austria, Schulsport: Schulsportabzeichen, 
schulsportbezogene Projekte und Veranstaltungen. 

 2. Der Geschäftsbereich der Abteilung Umwelt und Raumordnung mit Ausnahme der 
Landeshauptmann Schützenhöfer, Landesrat Mag. Drexler und Landesrat Seitinger zugewiesenen 
Angelegenheiten. 

 3. Der Geschäftsbereich der Abteilung Energie, Wohnbau, Technik mit Ausnahme der Landesrat 
Seitinger zugewiesenen Angelegenheiten. 

 4. Der Geschäftsbereich der Abteilung Verkehr und Landeshochbau. 

H) Landesrat Johann Seitinger 

 1. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Bildung und Gesellschaft die Rechtssachen und 
fachlichen Angelegenheiten, Verwaltung der Berufs- und Fachschulen sowie der Schülerheime, 
die ausschließlich oder vorwiegend für SchülerInnen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- 
und Fachschulen bestimmt sind, Lernbeihilfen sowie Schul- und Heimbeihilfen für SchülerInnen. 

 2. Der Geschäftsbereich der Abteilung Land- und Forstwirtschaft. 

 3. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Umwelt und Raumordnung die UVP-Verfahren nach 
dem Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit hinsichtlich jener Vorhaben, die 
in den Geschäftsbereich dieses Abschnitts fallen. 

 4. Der Geschäftsbereich der Abteilung Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.  

 5. Aus dem Geschäftsbereich der Abteilung Energie, Wohnbau, Technik die Förderung der 
Errichtung von Eigenheimen, Eigenheimen in Gruppen und Maßnahmen, die der Errichtung von 
Eigenheimen gleichgestellt sind, Förderung der Wohnhaussanierung, Förderung der 
Hausstandsgründung von Jungfamilien, Förderung der Errichtung von Eigentums- und 
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Mietwohnungen sowie Wohnheimen, Förderung des Ersterwerbes von Eigentumswohnungen 
(„Wohnbauscheck“), Förderung der Wohnbauforschung, sonstige Angelegenheiten der 
Wohnbauförderung, Aufsicht über die gemeinnützigen Bauvereinigungen, Stadterneuerung und 
Bodenbeschaffung, Wohnhauswiederaufbau – Rechtssachen, Restabwicklung von 
Ortserneuerungen, Revitalisierung historisch bedeutender Baudenkmäler inklusive der 
bautechnischen und planerischen Begleitung. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 91/2015 


